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ÖSTERREICHISCHE BUNDES-
SPORTORGANISATION  

1040 Wien, Prinz Eugen-Straße 12  
An alle österreichischen Dachverbände 
An alle österreichischen Fachverbände       ZVR 428560407  

Wien, 23.12.2009  
Sehr geehrte Damen und Herren der Dach-, und Fachverbände,  

anbei dürfen wir Ihnen die, den neuen Regelungen zur pauschalierten Reisekostenentschädigung 
angepassten Formulare, „Letztempfängerliste“ und „Vergütungsbestätigung“ zu Ihrer gefälligen 
Information und Verwendung übermitteln. Diese Formulare wurden mit dem BMF akkordiert.  

Die Anhebung des Tageshöchstsatzes von € 30,00 auf € 60,00 wurde im Nationalrat bereits 
beschlossen, tritt jedoch nicht rückwirkend mit 2009 in Kraft. Für das Jahr 2009 ist daher der 
Tageshöchstsatz von € 30,00 (max. € 540,00/Monat) anzuwenden.  

Laut den Erläuterungen zu § 3 (1) Z 16 c EStG gilt diese Pauschale für Sportler und Sportbetreuer, 
sofern sie die Tätigkeit in gemeinnützigen Sportvereinen ausüben. Gem. § 49 (3) Z 28 ASVG muss 
diese Tätigkeit eine Nebentätigkeit darstellen. Die Regelung umfasst folgende Personengruppen:  

Mannschaftssportlerinnen/-sportler sowie Einzelsportlerinnen/-sportler, die von 
gemeinnützigen Sportvereinen und -verbänden Kostenersätze im Zusammenhang mit 
ihrer sportlichen Tätigkeit erhalten; Trainer, Lehrwarte und Übungsleiter, die die 
Sportlerinnen/Sportler sportfachlich unterstützen; weitere Sportbetreuer, die die 
Sportlerinnen/Sportler medizinisch oder organisatorisch unterstützen (Masseure, 
Sportarzt, Zeugwart), sowie Personen, die für die sportliche Leitung einer Veranstaltung 
zuständig sind (Schiedsrichter, Rennleiter, Hilfskräfte).  

Gewählte Funktionäre erzielen sonstige selbständige Einkünfte gemäß § 22 Z. 2 EStG und sind 
somit nicht von der Pauschale umfasst, können aber nach wie vor nach den Vereinsrichtlinien 
abgerechnet werden. Bezieher von sog. „Transferleistungen“ wie Pensionen, Arbeitslosengeld, 
Notstandshilfe sind gem. § 3 (1) Z 16c EStG, wenn sie dem oben angeführten Personenkreis 
zugerechnet werden können, steuerlich begünstigt.  
 
Diese Begünstigung betrifft jedoch nicht die Sozialversicherung.  
 
Die Formulare sind auch auf der Website www.bso.or.at downloadbar.  
 
Mit besten sportlichen Grüßen 

 

 

 


